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Erläuterung zur KMU-Erklärung 
Die Förderrichtlinie gibt vor: 

„Die Endbegünstigten der Beratungsleistungen sind landwirtschaftliche Unternehmen unbeschadet der gewählten 

Rechtsform, die im Sinne von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 2022/2472 Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere 

Unternehmen sind.“Durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vorgegeben in welcher Weise die KMU-Erklärung 

zu erfolgen hat: Hierzu gibt es 2 Formulare: KMU FP7050_Ermittlung und die KMU-Erklärung_FP7050 

 Grundsätzlich muss zu jedem Beratungsvertrag das einseitige Formular KMU FP7050_Ermittlung (Anlage zum Antrag-Ermittlung 

KMU) ausgefüllt sein: 

 

Erläuterungen zu Punkt 1 bis 3: Für eine 

Förderfähigkeit müssten diese drei Fragen jeweils 

mit ja angekreuzt werden.  
 

 

 

 

 

Erläuterung:  Diese Fragen sind bei den meisten 

landwirtschaftlichen Betrieben mit ja zu 

beantworten. Muss man eine von den Fragen mit 

nein beantworten, muss das separate Blatt KMU-

Erklärung_FP7050 ausgefüllt werden. Dieses sendet 

der ÖKORING auf Anfrage zu.  

 
 
 

 
Erläuterung zur Deggendorf-Klausel 
In diesem Formular ist zuzusichern, dass sich das 

Unternehmen nicht in nennenswerten wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten (z. B. Insolvenzverfahren, 

Rettungsbeihilfe) befindet. Dieses Formular ist 

unterzeichnet an den ÖKORING auszuhändigen und gehört 

ebenfalls zum Beratungsvertrag für die geförderte 

Beratung MV. 
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Hinweise des LALLF Rostock: 
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 https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktorganisation/Unlautere-

Handelspraktiken/Leitfaden_Definition-KMU.html 


